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Förderkatalog für Klimaschutzmaßnahmen  

Wer erhält die Förderung? 

Private Bauherren (natürliche Personen) und Mindelheimer Vereine, die ein Einfamilienhaus (EFH), eine 

anteilige Doppelhaushälfte (DHH) oder ein anteiliges Reihenhaus (RH) bauen, sanieren oder in 

klimafreundliche Maßnahmen investieren. Das Neubau-/ Sanierungsobjekt muss in dem Stadtgebiet 

Mindelheim (Kernstadt und Ortsteile) stehen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung, im Zweifel 

entscheidet der Bauausschuss über eine Förderung. Die Stadt behält sich eine Vor-Ort-Überprüfung der 

durchgeführten Baumaßnahme vor. Die Anträge für Elektrolastenräder können von Privatpersonen, 

Unternehmen und Mindelheimer Vereine gestellt werden.  

Wie erfolgt die Fördergeldbeantragung? 

Der Antrag für eine Förderung muss vor der Baumaßnahme bzw. Kauf des Lastenrades gestellt werden. Den 

Antrag erhalten Sie bei der Fachstelle für Klimaschutz der Stadt Mindelheim oder unter 

www.mindelheim.de/klimaschutz-mobilitaet/klimaschutz/foerderungen 

Zur Förderung der Maßnahmen „Neubau“ und „Einzelmaßnahmen zur Altbausanierung“ ist die Teilnahme an 

der Energieberatung der Stadt verpflichtend. Sie können diese folgendermaßen durchführen: 

 Vor-Ort-Beratung in Ihrem Haus (empfohlen): Einen Termin vereinbaren Sie direkt mit unserer 

Energieberaterin, Frau Andrea Krötzsch unter 0151 /50751516, 

 Energieberatung im Rathaus: Einen Termin vereinbaren Sie im Stadtbauamt unter Tel.: 08261/ 9915-221. 

Wie geht es weiter? 

Für die Fördergeldvergabe ist die vollständige Einreichung aller Nachweise entscheidend. Welchen Nachweis 

Sie für welche Maßnahme einreichen müssen, ersehen Sie auf Seite 3. 

Nach Prüfung der eingegangenen Nachweise erhalten Sie eine Bestätigung. Am Ende des Jahres wird aus der 

Summe der bestätigten Anträge und der Höhe des Budgets die Förderquote berechnet. Diese wird mit den 

untenstehenden Fördersätzen multipliziert und bestimmt so die tatsächliche Höhe der jährlichen 

Förderung. Die Förderung wird Anfang des darauffolgenden Jahres ausbezahlt. Wird in einem Jahr das Budget 

nicht ausgeschöpft, beträgt die Förderquote 100 %. 

Nähere Informationen erhalten Sie bei der Fachstelle für Klimaschutz  

Simone Kühn 

Maximilianstraße 26 

E-Mail: simone.kuehn@mindelheim.de 

Telefon: 08261/ 9915 – 212 

oder unter https://www.mindelheim.de/klimaschutz-mobilitaet/klimaschutz/foerderungen  

Bildquelle: Andrea Krötzsch Bildquelle: Fa. Rofe 

http://www.mindelheim.de/klimaschutz-mobilitaet/klimaschutz/foerderungen
mailto:simone.kuehn@mindelheim.de
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Maßnahme Förderung 

Neubau Altbau 

Planungsphase/ Nachweise 
  

Eingangsberatung durch Energieberater der Stadt: 
Für Neubau und Altbau (Kurzcheck vor Ort, ca. 1h) 

 
Kostenlos 

 
Kostenlos 

Energieberatung zum Bauvorhaben (nur wenn andere Maßnahmen aus dem 

Förderkatalog umgesetzt und gefördert werden) 
100 € 100 € 

Energiestandard Neubau (Verpflichtend ist die Teilnahme an einer Energieberatung durch die Stadt Mindelheim) 

Neubau Effizienzstufe 40 gemäß KFW 1000 € 
 

Neubau Effizienzstufe 40 gemäß KFW mit QNG (Qualitätssiegel nachhaltiges 

Gebäude) 
1500 € 

 

Einzelmaßnahmen zur Altbausanierung (Verpflichtend ist die Teilnahme an einer Energieberatung durch die Stadt 

Mindelheim) 

Dämmung der Außenwand mit einem U-Wert <= 0,25  7% max. 2.800 € 

Dämmung des Daches mit einem U-Wert <= 0,14 
 

7% max. 2.800 € 

Dämmung der Geschoßdecke mit einem U-Wert <= 0,2 
 

7% max. 1.000 € 

Dämmung der Kellerdecke mit einem U-Wert <= 0,3  7% max. 300 € 

Erneuerung von Fenstern und Fenstertüren gemäß BAFA 
 

7% max. 1.500 € 

Erneuerung von Hauseingangstüren gemäß BAFA  7% max. 200 € 

Sanierung zum Effizienzhaus mit EE oder NH-Klasse gemäß KFW 
 

300 € 

Einzelmaßnahmen  

Lüftungsanlage mit mindestens 80% Wärmerückgewinnung 400 € 400 € 

Solarthermie gemäß BAFA-Richtlinie 400 € 400 € 

Außenwand-/ Dach-/ Geschossdeckendämmung aus nachwachsenden 
Rohstoffen oder Recyclingmaterial 

10% der 
Materialkosten 

max. 400 € 

10% der 
Materialkosten 

max. 800 € 

Regenwassernutzung für Toilettenspülung und ggf. Waschmaschine 300 € 300 € 

Klimafreundliche Mobilität Privat Gewerbe 

Lastenrad 25%, max. 500 €  25%, max. 300 €  

Elektro-Lastenrad (mit einer Lastenzuladung von mind. 50 kg zzgl. Fahrergewicht) 25%, max. 1.000 
€  

25%, max. 400 €  

 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie für öffentlich geförderte Maßnahmen keine Steuerermäßigung nach 

§ 35a EStG Abs. 3 für Handwerkerleistungen in Anspruch nehmen können. 
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Förderkatalog für Klimaschutzmaßnahmen – Nachweise 

 

Welche Nachweise werden benötigt? 

Nach Beendigung der Maßnahme reichen Sie Ihre Nachweise (siehe unten) bei der Fachstelle für Klimaschutz 
ein. Nur wenn alle Unterlagen vollständig vorliegen, wird der Antrag bearbeitet. Nach Prüfung der Nachweise 
erhalten Sie eine Bestätigung, dass Sie in das Förderverfahren aufgenommen werden. 

 

Planungsphase 
  

Eingangsberatung durch Energieberaterin der Stadt Bestätigung der städt. Energieberatung 

Vor-Ort-Beratung durch Energieberaterin der Stadt Rechnung 

Energieberatung zum Bauvorhaben  Rechnung 

Energiestandard Neubau (Verpflichtend für die Förderung ist die Teilnahme an der Energieberatung durch die Stadt 

Mindelheim) 
Neubau Effizienzstufe 40 gemäß KFW Bestätigung nach Durchführung der KfW 

Neubau Effizienzstufe 40 gemäß KFW mit QNG 
(Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude) 

Bestätigung nach Durchführung der KfW 

Einzelmaßnahmen zur Altbausanierung (Verpflichtend für die Förderung ist die Teilnahme an der Energieberatung durch 

die Stadt Mindelheim) 

Dämmung der Außenwand  Rechnung und Fachunternehmererklärung 

Dämmung des Daches  Rechnung und Fachunternehmererklärung 

Dämmung von Geschoßdecke  Rechnung und Fachunternehmererklärung 

Dämmung der Kellerdecke Rechnung und Fachunternehmererklärung 

Erneuerung von Fenstern und Fenstertüren  Rechnung und Fachunternehmererklärung 

Erneuerung von Hauseingangstüren  Rechnung und Fachunternehmererklärung 

Sanierung zum Effizienzhaus mit EE oder NH-Klasse 
gemäß KFW 

Bestätigung nach Durchführung der KfW 

Einzelmaßnahmen 

Lüftungsanlage  Fachunternehmererklärung 

Solarthermie  Fachunternehmererklärung 

Außenwand-/ Dach-/ Geschossdeckendämmung aus 
nachwachsenden Rohstoffen  

Höhe der Materialkosten, bestätigt durch Rechnung 
oder Bestätigung vom Bauunternehmen 

Regenwassernutzung Rechnung 

Klimafreundliche Mobilität 

Lastenrad Rechnung 

Elektro-Lastenrad Rechnung 

 

 


